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Regelmäßige Reinigung des Reigersbaches und des Feldmochinger Mühlbaches bis zur 
Mündung in den Würmkanal

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03137 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 24 - Feldmoching-Hasenbergl vom 20.10.2021

Sehr geehrter Herr Dr. Großmann, 

der o.g. Antrag wurde uns vom Direktorium mit der Bitte um weitere Bearbeitung zugeleitet; 
er bezieht sich auf ein Geschäft der laufenden Verwaltung i. S. d. Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO und
§ 12 Abs. 3 Bezirksausschuss-Satzung.

Mit diesem Antrag fordert der BA 24 die regelmäßige Reinigung des Reigersbaches und des 
Feldmochinger Mühlbaches bis zur Einmündung in den Würmkanal.

In der Begründung zu diesem Antrag wird u.a. ausgeführt, dass die Gewässerläufe stark 
bewachsen sind und der Ablauf des Wassers daher nur unzureichend gegeben ist. Dies stellt 
insbesondere bei Starkregenereignissen eine Gefährdung für die anliegenden Häuser dar.

Zu diesem Antrag kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Der Reigersbach und der Feldmochinger Mühlbach sind Gewässer 3. Ordnung, für deren 
Unterhalt das Baureferat der Landeshauptstadt München zuständig ist.
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Dieses wurde um Stellungnahme gebeten. Mit Schreiben vom 07.12.2021, eingegangen am 
10.01.2022, erläuterte die zuständige Abteilung des Baureferates ihr Vorgehen wie folgt:

Die Landeshauptstadt München, vertreten durch den Bauhof der Abteilung Wasserbau und 
Bauwerksunterhalt, führt die Unterhaltsmaßnahmen am Reigersbach und am Feldmochinger 
Mühlbaches bis zur Mündung in den Würmkanal nach wasserwirtschaftlichen und 
ökologischen Gesichtspunkten durch.

Der Reigersbach und der Feldmochinger Mühlbach werden mindestens einmal im Jahr in 
Abschnitten gemäht. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch Maßnahmen zur Sicherstellung 
des Abflusses getroffen. Bei Bedarf wird in Teilabschnitten, wie beispielsweise im Bereich der 
Ferchenbachstraße, öfter gemäht. Nach Sturm oder Starkregenereignissen erfolgen an beiden 
Bächen zusätzliche Kontrollen, um zu gewährleisten, dass etwaige Abflusshindernisse, die im 
Zuge des Sturms entstanden sind, umgehend entfernt werden.

Dieses Gewässersystem ist außerdem von mehreren Bibern besiedelt, deren Dämme das 
Wasser zeitweise an mehreren Abschnitten aufstauen können. Geeignete Maßnahmen 
müssen mit dem Biberbeauftragen der Landeshauptstadt München abgestimmt werden, da die 
Dämme nicht ohne weiteres entfernt werden dürfen. Bei den Maßnahmen erfolgt eine 
Interessenabwägung zwischen ökologischen Gesichtspunkten und erforderlichen 
wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Durch das Vorgehen der Landeshauptstadt München wird dem Antrag des 
Bezirksausschusses demzufolge bereits entsprochen.

Der Antrag 20-26 / B 03137 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 24 - Feldmoching-
Hasenbergl vom 20.10.2021 ist damit satzungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Christine Kugler


